
 

 

 

zu den HZV-Verträgen in  

Nordrhein 

Köln, 19.06.2023 

Sehr geehrte Hausärztin, sehr geehrter Hausarzt und liebes Praxisteam, 

nachfolgend erhalten Sie aktuelle Informationen zu den HZV-Verträgen: 

1. AOK Rheinland/Hamburg – Anpassung Anlage 3 Vergütung & Abrechnung  

Auch mit der AOK Rheinland/Hamburg sind wir mit dem Ziel der Weiterentwicklung des HZV-

Vertrages wieder in Verhandlungen eingestiegen und konnten in einem ersten Schritt mit Wirkung 

zum 01.07.2023 nachfolgende Verbesserungen für Sie erreichen: 

Aufnahme der einmaligen Gesundheitsuntersuchung für Patienten im Alter von 18 bis 34 

Jahren (HZV-Abrechnungsziffer 01732B). Bitte beachten Sie, dass Sie die in Q3/2023 erbrachten 

Gesundheitsuntersuchungen für diese Zielgruppe erst nach dem Einspielen des Softwareupdates für 

Q4/2023 abrechnen können.  

Anhebung des Vergütungsbetrags der Gesundheitsuntersuchung von 35,00 auf 38,00 EUR. 

Über zahlreiche weitere Verhandlungsergebnisse mit Wirkung zum 01.10.2023 werden wir Sie 

rechtzeitig informieren.  

 
 

 

2. Ersatzkassen – Online-Einschreibung  
 

Ab dem 3. Quartal 2023 ist die Einschreibung Ihrer Patienten in den HZV-Vertrag mit den 

Ersatzkassen auch per Online-Verfahren möglich. Alle Verträge in Ihrer Region bieten nun also 

endlich die Online-Einschreibung an. Sie können wählen, ob Sie Ihre Patienten weiterhin per HZV-

Beleg oder ab sofort online einschreiben. Einfach Ihr neuestes AIS-Softwareupdate installieren und 

Papier sowie Zeit sparen! 

 

 

Weitere Informationen sowie alle Anpassungen an den Verträgen stehen zu Beginn des 3. Quartals 2023 

auf www.hzv.de unter den Vertragsunterlagen bereit. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an 

den Kundenservice unter 02203 57 56-1111 oder kundenservice@haevg-rz.de.   

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Kundenservice der HÄVG AG 

mailto:kundenservice@haevg-rz.de

